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 Veröffentlicht am 29.06.1989

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs3 Z7;

Rechtssatz

Ein zweifelsfrei gesetzter Verstoß gegen die auf Grund eines bilateralen Abkommens bestehende P:icht, im Voraus für

die Einreise zum Zweck der Aufnahme einer Beschäftigung den erforderlichen Sichtvermerk einzuholen, rechtfertigt

die Versagung nach § 4 Abs 3 Z 7 AuslBG (Hinweis auf E 9.9.1981, 81/01/0034, 21.12.1983, 82/01/0181).
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